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des § 1 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes, die
Gewinnausschüttungen im Sinne der Nummer 1 wirtschaftlich vergleich-
bar sind, soweit sie nicht bereits zu den Einnahmen im Sinne der Num-
mer 1 gehören; Nummer 1 Satz 2, 3 und Nummer 2 gelten entspre-
chend. 2 Satz 1 ist auf Leistungen von vergleichbaren Körperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die weder Sitz noch Ge-
schäftsleitung im Inland haben, entsprechend anzuwenden;

10. a) Leistungen eines nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betriebs
gewerblicher Art im Sinne des § 4 des Körperschaftsteuergesetzes mit
eigener Rechtspersönlichkeit, die zu mit Gewinnausschüttungen im
Sinne der Nummer 1 Satz 1 wirtschaftlich vergleichbaren Einnahmen
führen; Nummer 1 Satz 2, 3 und Nummer 2 gelten entsprechend;

b)1) der nicht den Rücklagen zugeführte Gewinn und verdeckte Gewinn-
ausschüttungen eines nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Be-
triebs gewerblicher Art im Sinne des § 4 des Körperschaftsteuerge-
setzes ohne eigene Rechtspersönlichkeit, der den Gewinn durch
Betriebsvermögensvergleich ermittelt oder Umsätze einschließlich
der steuerfreien Umsätze, ausgenommen die Umsätze nach § 4 Num-
mer 8 bis 10 des Umsatzsteuergesetzes2) , von mehr als 350 000 Euro
im Kalenderjahr oder einen Gewinn von mehr als 30 000 Euro im
Wirtschaftsjahr hat, sowie der Gewinn im Sinne des § 22 Absatz 4 des
Umwandlungssteuergesetzes3). 2 Die Auflösung der Rücklagen zu
Zwecken außerhalb des Betriebs gewerblicher Art führt zu einem
Gewinn im Sinne des Satzes 1; in Fällen der Einbringung nach dem
Sechsten und des Formwechsels nach dem Achten Teil des Umwand-
lungssteuergesetzes gelten die Rücklagen als aufgelöst. 3 Bei dem
Geschäft der Veranstaltung von Werbesendungen der inländischen
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gelten drei Viertel des Ein-
kommens im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 3 des Körperschaftsteuerge-
setzes als Gewinn im Sinne des Satzes 1. 4 Die Sätze 1 und 2 sind bei
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben der von der Körperschaftsteuer
befreiten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögens-
massen entsprechend anzuwenden. 5 Nummer 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. 6 Satz 1 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist
für Anteile, die einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Um-
wandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 geltenden
Fassung sind, weiter anzuwenden;

11. Stillhalterprämien, die für die Einräumung von Optionen vereinnahmt
werden; schließt der Stillhalter ein Glattstellungsgeschäft ab, mindern sich
die Einnahmen aus den Stillhalterprämien um die im Glattstellungs-
geschäft gezahlten Prämien.

(2)4) 1 Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch
1. der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer Körperschaft im

Sinne des Absatzes 1 Nummer 1. 2 Anteile an einer Körperschaft sind
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1) § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 6 angef. durch G v. 25.7.2014 (BGBl. I S. 1266).
2) dtv 5546 UStRecht.
3) dtv 5765 Steuergesetze.
4)Zur Anwendung von § 20 Abs. 2 siehe § 52 Abs. 28 Sätze 11 bis 17; Sätze 4 und 5 angef. durch

G v. 19.7.2016 (BGBl. I S. 1730); zur Anwendung siehe § 52 Abs. 28 Satz 19.



auch Genussrechte im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1, den Anteilen im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ähnliche Beteiligungen und Anwart-
schaften auf Anteile im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1;

2.1) der Gewinn aus der Veräußerung
a) von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprüchen durch den Inhaber

des Stammrechts, wenn die dazugehörigen Aktien oder sonstigen An-
teile nicht mitveräußert werden. 2 Soweit eine Besteuerung nach Satz 1
erfolgt ist, tritt diese insoweit an die Stelle der Besteuerung nach
Absatz 1;

b) von Zinsscheinen und Zinsforderungen durch den Inhaber oder ehe-
maligen Inhaber der Schuldverschreibung, wenn die dazugehörigen
Schuldverschreibungen nicht mitveräußert werden. 2 Entsprechendes
gilt für die Einlösung von Zinsscheinen und Zinsforderungen durch
den ehemaligen Inhaber der Schuldverschreibung.

2 Satz 1 gilt sinngemäß für die Einnahmen aus der Abtretung von Divi-
denden- oder Zinsansprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne des
Satzes 1, wenn die dazugehörigen Anteilsrechte oder Schuldverschreibun-
gen nicht in einzelnen Wertpapieren verbrieft sind. 3 Satz 2 gilt auch bei
der Abtretung von Zinsansprüchen aus Schuldbuchforderungen, die in
ein öffentliches Schuldbuch eingetragen sind;

3. der Gewinn
a) bei Termingeschäften, durch die der Steuerpflichtige einen Differenz-

ausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße
bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt;

b) aus der Veräußerung eines als Termingeschäft ausgestalteten Finanz-
instruments;

4. der Gewinn aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern, die Erträge im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 4 erzielen;

5. der Gewinn aus der Übertragung von Rechten im Sinne des Absatzes 1
Nummer 5;

6. der Gewinn aus der Veräußerung von Ansprüchen auf eine Versiche-
rungsleistung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 6. 2 Das Versicherungs-
unternehmen hat nach Kenntniserlangung von einer Veräußerung unver-
züglich Mitteilung an das für den Steuerpflichtigen zuständige Finanzamt
zu machen und auf Verlangen des Steuerpflichtigen eine Bescheinigung
über die Höhe der entrichteten Beiträge im Zeitpunkt der Veräußerung
zu erteilen;

7. der Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Kapitalforderungen jeder
Art im Sinne des Absatzes 1 Nummer 7;

8. der Gewinn aus der Übertragung oder Aufgabe einer die Einnahmen im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 9 vermittelnden Rechtsposition.

2 Als Veräußerung im Sinne des Satzes 1 gilt auch die Einlösung, Rück-
zahlung, Abtretung oder verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft; in den
Fällen von Satz 1 Nummer 4 gilt auch die Vereinnahmung eines Auseinan-
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1) § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a Satz 2 neu gef. mWv VZ 2014 durch G v. 25.7.2014
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dersetzungsguthabens als Veräußerung. 3 Die Anschaffung oder Veräußerung
einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer Personengesell-
schaft gilt als Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter.
4 Wird ein Zinsschein oder eine Zinsforderung vom Stammrecht abgetrennt,
gilt dies als Veräußerung der Schuldverschreibung und als Anschaffung der
durch die Trennung entstandenen Wirtschaftsgüter. 5 Eine Trennung gilt als
vollzogen, wenn dem Inhaber der Schuldverschreibung die Wertpapierkenn-
nummern für die durch die Trennung entstandenen Wirtschaftsgüter zu-
gehen.

(3) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch besondere Ent-
gelte oder Vorteile, die neben den in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten
Einnahmen oder an deren Stelle gewährt werden.

(3a)1) 1 Korrekturen im Sinne des § 43a Absatz 3 Satz 7 sind erst zu dem
dort genannten Zeitpunkt zu berücksichtigen. 2 Weist der Steuerpflichtige
durch eine Bescheinigung der auszahlenden Stelle nach, dass sie die Korrektur
nicht vorgenommen hat und auch nicht vornehmen wird, kann der Steuer-
pflichtige die Korrektur nach § 32d Absatz 4 und 6 geltend machen.

(4)2) 1 Gewinn im Sinne des Absatzes 2 ist der Unterschied zwischen den
Einnahmen aus der Veräußerung nach Abzug der Aufwendungen, die im
unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft ste-
hen, und den Anschaffungskosten; bei nicht in Euro getätigten Geschäften
sind die Einnahmen im Zeitpunkt der Veräußerung und die Anschaffungs-
kosten im Zeitpunkt der Anschaffung in Euro umzurechnen. 2 In den Fällen
der verdeckten Einlage tritt an die Stelle der Einnahmen aus der Veräußerung
der Wirtschaftsgüter ihr gemeiner Wert; der Gewinn ist für das Kalenderjahr
der verdeckten Einlage anzusetzen. 3 Ist ein Wirtschaftsgut im Sinne des
Absatzes 2 in das Privatvermögen durch Entnahme oder Betriebsaufgabe
überführt worden, tritt an die Stelle der Anschaffungskosten der nach § 6
Absatz 1 Nummer 4 oder § 16 Absatz 3 angesetzte Wert. 4 In den Fällen des
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 6 gelten die entrichteten Beiträge im Sinne des
Absatzes 1 Nummer 6 Satz 1 als Anschaffungskosten; ist ein entgeltlicher
Erwerb vorausgegangen, gelten auch die nach dem Erwerb entrichteten
Beiträge als Anschaffungskosten. 5 Gewinn bei einem Termingeschäft ist der
Differenzausgleich oder der durch den Wert einer veränderlichen Bezugs-
größe bestimmte Geldbetrag oder Vorteil abzüglich der Aufwendungen, die
im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Termingeschäft stehen.
6 Bei unentgeltlichem Erwerb sind dem Einzelrechtsnachfolger für Zwecke
dieser Vorschrift die Anschaffung, die Überführung des Wirtschaftsguts in das
Privatvermögen, der Erwerb eines Rechts aus Termingeschäften oder die
Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nummer 6 Satz 1 durch den Rechtsvor-
gänger zuzurechnen. 7 Bei vertretbaren Wertpapieren, die einem Verwahrer
zur Sammelverwahrung im Sinne des § 5 des Depotgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 11. Januar 1995 (BGBl. I S. 34), das zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 5. April 2004 (BGBl. I S. 502) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung anvertraut worden sind, ist zu unter-
stellen, dass die zuerst angeschafften Wertpapiere zuerst veräußert wurden.
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1) § 20 Abs. 3a eingef. durch G v. 8.12.2010 (BGBl. I S. 1768).
2) § 20 Abs. 4 Sätze 8 und 9 angef. durch G v. 19.7.2016 (BGBl. I S. 1730); zur Anwendung siehe

§ 52 Abs. 28 Satz 19.



8 Ist ein Zinsschein oder eine Zinsforderung vom Stammrecht abgetrennt
worden, gilt als Veräußerungserlös der Schuldverschreibung deren gemeiner
Wert zum Zeitpunkt der Trennung. 9 Für die Ermittlung der Anschaffungs-
kosten ist der Wert nach Satz 8 entsprechend dem gemeinen Wert der neuen
Wirtschaftsgüter aufzuteilen.

(4a)1) 1 Werden Anteile an einer Körperschaft, Vermögensmasse oder Per-
sonenvereinigung gegen Anteile an einer anderen Körperschaft, Vermögens-
masse oder Personenvereinigung getauscht und wird der Tausch auf Grund
gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen vollzogen, die von den beteiligten Un-
ternehmen ausgehen, treten abweichend von Absatz 2 Satz 1 und den §§ 13
und 212) des Umwandlungssteuergesetzes die übernommenen Anteile steuer-
lich an die Stelle der bisherigen Anteile, wenn das Recht der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung
der erhaltenen Anteile nicht ausgeschlossen oder beschränkt ist oder die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union bei einer Verschmelzung Artikel 8 der
Richtlinie 90/434/EWG anzuwenden haben; in diesem Fall ist der Gewinn
aus einer späteren Veräußerung der erworbenen Anteile ungeachtet der Be-
stimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in
der gleichen Art und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung der Anteile an
der übertragenden Körperschaft zu besteuern wäre, und § 15 Absatz 1a Satz 2
entsprechend anzuwenden. 2 Erhält der Steuerpflichtige in den Fällen des
Satzes 1 zusätzlich zu den Anteilen eine Gegenleistung, gilt diese als Ertrag im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 1. 3 Besitzt bei sonstigen Kapitalforderungen
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 7 der Inhaber das Recht, bei Fälligkeit
anstelle der Zahlung eines Geldbetrags vom Emittenten die Lieferung von
Wertpapieren zu verlangen oder besitzt der Emittent das Recht, bei Fälligkeit
dem Inhaber anstelle der Zahlung eines Geldbetrags Wertpapiere anzudienen
und macht der Inhaber der Forderung oder der Emittent von diesem Recht
Gebrauch, ist abweichend von Absatz 4 Satz 1 das Entgelt für den Erwerb der
Forderung als Veräußerungspreis der Forderung und als Anschaffungskosten
der erhaltenen Wertpapiere anzusetzen; Satz 2 gilt entsprechend. 4 Werden
Bezugsrechte veräußert oder ausgeübt, die nach § 186 des Aktiengesetzes,
§ 55 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
oder eines vergleichbaren ausländischen Rechts einen Anspruch auf Abschluss
eines Zeichnungsvertrags begründen, wird der Teil der Anschaffungskosten
der Altanteile, der auf das Bezugsrecht entfällt, bei der Ermittlung des
Gewinns nach Absatz 4 Satz 1 mit 0 Euro angesetzt. 5 Werden einem Steuer-
pflichtigen Anteile im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 zugeteilt, ohne
dass dieser eine gesonderte Gegenleistung zu entrichten hat, werden der
Ertrag und die Anschaffungskosten dieser Anteile mit 0 Euro angesetzt, wenn
die Voraussetzungen der Sätze 3 und 4 nicht vorliegen und die Ermittlung der
Höhe des Kapitalertrags nicht möglich ist. 6 Soweit es auf die steuerliche
Wirksamkeit einer Kapitalmaßnahme im Sinne der vorstehenden Sätze 1 bis 5
ankommt, ist auf den Zeitpunkt der Einbuchung in das Depot des Steuer-
pflichtigen abzustellen. 7 Geht Vermögen einer Körperschaft durch Abspal-
tung auf andere Körperschaften über, gelten abweichend von Satz 5 und § 15
des Umwandlungssteuergesetzes die Sätze 1 und 2 entsprechend.
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1) § 20 Abs. 4a Satz 1 geänd., Satz 3 neu gef. durch G v. 8.12.2010 (BGBl. I S. 1768); Satz 7
angef. durch G v. 26.6.2013 (BGBl. I S. 1809); zur Anwendung siehe § 52 Abs. 28 Satz 18.
2)Verweis geänd. durch G v. 8.12.2010 (BGBl. I S. 1768).



(5) 1 Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1
und 2 erzielt der Anteilseigner. 2 Anteilseigner ist derjenige, dem nach § 39
der Abgabenordnung die Anteile an dem Kapitalvermögen im Sinne des
Absatzes 1 Nummer 1 im Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses zu-
zurechnen sind. 3 Sind einem Nießbraucher oder Pfandgläubiger die Ein-
nahmen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 oder 2 zuzurechnen, gilt er als
Anteilseigner.

(6)1) 1 Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit Einkünften aus ande-
ren Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht nach § 10d
abgezogen werden. 2 Die Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der
Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalver-
mögen erzielt. 3 § 10d Absatz 4 ist sinngemäß anzuwenden. 4 Verluste aus
Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 Satz 1, die aus
der Veräußerung von Aktien entstehen, dürfen nur mit Gewinnen aus Kapi-
talvermögen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 Satz 1, die aus der
Veräußerung von Aktien entstehen, ausgeglichen werden; die Sätze 2 und 3
gelten sinngemäß. 5 Verluste aus Kapitalvermögen, die der Kapitalertragsteuer
unterliegen, dürfen nur verrechnet werden oder mindern die Einkünfte, die
der Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapital-
vermögen erzielt, wenn eine Bescheinigung im Sinne des § 43a Absatz 3
Satz 4 vorliegt.

(7)2) 1 § 15b ist sinngemäß anzuwenden. 2 Ein vorgefertigtes Konzept im
Sinne des § 15b Absatz 2 Satz 2 liegt auch vor, wenn die positiven Einkünfte
nicht der tariflichen Einkommensteuer unterliegen.

(8) 1 Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1, 2 und 3 bezeichneten Art zu
den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selb-
ständiger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören, sind sie
diesen Einkünften zuzurechnen. 2 Absatz 4a findet insoweit keine Anwen-
dung.

(9) 1 Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist als Wer-
bungskosten ein Betrag von 801 Euro abzuziehen (Sparer-Pauschbetrag); der
Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen. 2 Ehegatten, die
zusammen veranlagt werden, wird ein gemeinsamer Sparer-Pauschbetrag von
1 602 Euro gewährt. 3 Der gemeinsame Sparer-Pauschbetrag ist bei der Ein-
kunftsermittlung bei jedem Ehegatten je zur Hälfte abzuziehen; sind die
Kapitalerträge eines Ehegatten niedriger als 801 Euro, so ist der anteilige
Sparer-Pauschbetrag insoweit, als er die Kapitalerträge dieses Ehegatten über-
steigt, bei dem anderen Ehegatten abzuziehen. 4 Der Sparer-Pauschbetrag und
der gemeinsame Sparer-Pauschbetrag dürfen nicht höher sein als die nach
Maßgabe des Absatzes 6 verrechneten Kapitalerträge.

f) Vermietung und Verpachtung (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6)

§ 21 [Vermietung und Verpachtung] (1) 1 Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung sind
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1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem Ver-
mögen, insbesondere von Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schif-
fen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind, und Rechten, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen (z.B.
Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von Sachinbegriffen, ins-
besondere von beweglichem Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung von Rechten, insbesondere
von schriftstellerischen, künstlerischen und gewerblichen Urheberrechten,
von gewerblichen Erfahrungen und von Gerechtigkeiten und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen, auch
dann, wenn die Einkünfte im Veräußerungspreis von Grundstücken ent-
halten sind und die Miet- oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum bezie-
hen, in dem der Veräußerer noch Besitzer war.

2 §§ 15a und 15b sind sinngemäß anzuwenden.1)

(2)2) 1 Beträgt das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohn-
zwecken weniger als 66 Prozent der ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nut-
zungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil auf-
zuteilen. 2 Beträgt das Entgelt bei auf Dauer angelegter Wohnungsvermietung
mindestens 66 Prozent der ortsüblichen Miete, gilt die Wohnungsvermietung
als entgeltlich.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Art sind Einkünf-
ten aus anderen Einkunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören.

g) Sonstige Einkünfte (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7)

§ 22 Arten der sonstigen Einkünfte. Sonstige Einkünfte sind
1.3) Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie nicht zu den in § 2

Absatz 1 Nummer 1 bis 6 bezeichneten Einkunftsarten gehören; § 15b ist
sinngemäß anzuwenden. 2 Werden die Bezüge freiwillig oder auf Grund
einer freiwillig begründeten Rechtspflicht oder einer gesetzlich unter-
haltsberechtigten Person gewährt, so sind sie nicht dem Empfänger zu-
zurechnen; dem Empfänger sind dagegen zuzurechnen
a) Bezüge, die von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-

mögensmasse außerhalb der Erfüllung steuerbegünstigter Zwecke im
Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung4) gewährt werden, und

b) Bezüge im Sinne des § 1 der Verordnung über die Steuerbegünstigung
von Stiftungen, die an die Stelle von Familienfideikommissen getreten
sind, in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 611-4-
3, veröffentlichten bereinigten Fassung.

3 Zu den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören auch
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3)Zur Anwendung von § 22 Nr. 1 Satz 1 2. HS siehe § 52 Abs. 30 iVm Abs. 25.
4) dtv 5548 AO/FGO.



a) Leibrenten und andere Leistungen,
aa)1) die aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, der landwirt-

schaftlichen Alterskasse, den berufsständischen Versorgungseinrich-
tungen und aus Rentenversicherungen im Sinne des § 10 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b erbracht werden, soweit sie jeweils der
Besteuerung unterliegen. 2 Bemessungsgrundlage für den der Be-
steuerung unterliegenden Anteil ist der Jahresbetrag der Rente.
3 Der der Besteuerung unterliegende Anteil ist nach dem Jahr des
Rentenbeginns und dem in diesem Jahr maßgebenden Prozentsatz
aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Jahr des Rentenbeginns Besteuerungsanteil in %

bis 2005 50
ab 2006 52

2007 54
2008 56
2009 58
2010 60
2011 62
2012 64
2013 66
2014 68
2015 70
2016 72
2017 74
2018 76
2019 78
2020 80
2021 81
2022 82
2023 83
2024 84
2025 85
2026 86
2027 87
2028 88
2029 89
2030 90
2031 91
2032 92
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1) § 22 Nr 1. Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa geänd. mWv 1.1.2013 durch G v. 12.4.2012
(BGBl. I S. 579).



Jahr des Rentenbeginns Besteuerungsanteil in %
2033 93
2034 94
2035 95
2036 96
2037 97
2038 98
2039 99
2040 100

4 Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente
und dem der Besteuerung unterliegenden Anteil der Rente ist der
steuerfreie Teil der Rente. 5 Dieser gilt ab dem Jahr, das dem Jahr
des Rentenbeginns folgt, für die gesamte Laufzeit des Renten-
bezugs. 6 Abweichend hiervon ist der steuerfreie Teil der Rente bei
einer Veränderung des Jahresbetrags der Rente in dem Verhältnis
anzupassen, in dem der veränderte Jahresbetrag der Rente zum
Jahresbetrag der Rente steht, der der Ermittlung des steuerfreien
Teils der Rente zugrunde liegt. 7 Regelmäßige Anpassungen des
Jahresbetrags der Rente führen nicht zu einer Neuberechnung und
bleiben bei einer Neuberechnung außer Betracht. 8 Folgen nach
dem 31. Dezember 2004 Renten aus derselben Versicherung ei-
nander nach, gilt für die spätere Rente Satz 3 mit der Maßgabe,
dass sich der Prozentsatz nach dem Jahr richtet, das sich ergibt,
wenn die Laufzeit der vorhergehenden Renten von dem Jahr des
Beginns der späteren Rente abgezogen wird; der Prozentsatz kann
jedoch nicht niedriger bemessen werden als der für das Jahr 2005;

bb) die nicht solche im Sinne des Doppelbuchstaben aa sind und bei
denen in den einzelnen Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Ren-
tenrechts enthalten sind. 2 Dies gilt auf Antrag auch für Leibrenten
und andere Leistungen, soweit diese auf bis zum 31. Dezember
2004 geleisteten Beiträgen beruhen, welche oberhalb des Betrags
des Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt
wurden; der Steuerpflichtige muss nachweisen, dass der Betrag des
Höchstbeitrags mindestens zehn Jahre überschritten wurde; soweit
hiervon im Versorgungsausgleich übertragene Rentenanwartschaf-
ten betroffen sind, gilt § 4 Absatz 1 und 21) des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes entsprechend. 3 Als Ertrag des Rentenrechts gilt für
die gesamte Dauer des Rentenbezugs der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Jahresbetrag der Rente und dem Betrag, der sich bei
gleichmäßiger Verteilung des Kapitalwerts der Rente auf ihre vo-
raussichtliche Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert nach dieser
Laufzeit zu berechnen. 4 Der Ertrag des Rentenrechts (Ertrags-
anteil) ist aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
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1)Verweis geänd. durch G v. 8.12.2010 (BGBl. I S. 1768).


